
Gefährdungsbeurteilung
Dokumentation nach GefStoffV

Beschreibung der Tätigkeiten

Verwendete/frei gesetzte Gefahrstoffe

Mineralische Stäube Werte und Konzentrationen Menge

Mauernutfräsen, Dosensenken, 
Bohren, Stemmen, Ringen

Bitte beachten:  
Die kursiv gesetzten Einträge sind Beispieltexte, die Sie für Ihren Bedarf abändern können.

Ersteller/in Verantwortliche(r)

Arbeitsbereich: 
Tätigkeit: 

Datum
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Beurteilung

Schutzmaßnahmen/Wirksamkeit Zuständigkeit (Termin)

Angewendete Vorschriften/Literatur
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	Textfeld 3: einatembare Staubfraktion 
alveolengängige Staubfraktion 
Quarz
Asbestfasern
	Textfeld 4: E-Staubfraktion:	10 mg/m³ 
A-Staubfraktion:	1,25 mg/m³
Quarzstaub:	0,05 mg/m³
Asbestfasern: 	10.000 Fasern/m³ (AK)
		100.000 Fasern/m³ (TK)
	Textfeld 5: Die freigesetzte Menge an  
mineralischen Stäuben ist  
abhängig von verschiedenen 
Parametern (Tätigkeit, ­Erfassungsgrad, Abscheidegrad usw.).
	Textfeld 2: Bei den genannten Tätigkeiten werden in das Mauerwerk Schlitze bzw. Nuten gefräst, Dosenlöcher gesetzt, Bohrungen eingebracht oder Nuten bzw. Stege ausgestemmt. Dabei entstehen verfahrensbedingt größere Mengen an mineralischem Staub und, potenziell, Asbestfasern. Die Erfassung dieser Stäube erfolgt direkt am Elektrowerkzeug. 
Die entstehenden Stäube werden über den Entstauber, der am Gerätesystem angeschlossen ist, direkt abgeschieden.

Luftreiniger unterstützen bei Bedarf die Stauberfassung. Außer beim Bohren ist Atemschutz zu tragen.
	Textfeld 6: 
	Textfeld 7: 
	Textfeld 10: Baustelle Elektroinstallation
	Textfeld 11: Fräsen von Mauernuten, Senken von Dosen, Bohren, Stemmen, Reinigen
	Textfeld 53: 
	Textfeld 52: 
	Textfeld 51: 
	Textfeld 50: 
	Textfeld 49: 
	Textfeld 48: 
	Textfeld 47: 
	Textfeld 46: 
	Textfeld 45: Gefahren durch Inhalation 
Verfahrensbedingt kann das Auftreten und Freisetzen gesundheitsgefährdender mineralischer Stäube nicht vermieden werden. Die mineralischen Stäube werden über die Atmung in den Körper aufgenommen und können sich in den Atmungsorganen ablagern. Mit Gesundheitsgefährdungen muss gerechnet werden (chronische Bronchitis, Lungenemphysem, Silikose, Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom). Die Tätigkeiten sind als krebserzeugend eingestuft.

Gefahrstoffmessungen auf Baustellen zeigen häufig deutliche AGW-Überschreitungen für die Staubfraktionen.
Daher werden die Schutzmaßnahmen der Branchenlösung „Staub und Asbest bei Elektroinstallationsarbeiten“ 
Tabelle 2 umgesetzt.

Eine Substitution ist nicht möglich. Der Einsatz eines geschlossenen Systems ist technisch nicht möglich. 

Gefahren durch Hautkontakt
nicht gegeben 

Physikalisch-chemische und sonstige Gefahren
nicht gegeben
	Textfeld 14: Abgestimmte Gerätesysteme (Elektrowerkzeug und Entstauber) 
beschaffen und einsetzen
	Textfeld 25: Vorgesetzte(r),
alle Beschäftigten
	Textfeld 15: Nur empfohlenes Zubehör beschaffen und einsetzen
	Textfeld 26: Vorgesetzte(r)
	Textfeld 16: Betrieb, Wartung, Reinigung und Prüfung der Geräte und des Zubehörs 
nach Herstellerangaben
	Textfeld 27: Vorgesetzte(r)
	Textfeld 17: Für gute Durchlüftung sorgen. In kleineren Räumen Entstauber länger 
nachlaufen lassen
	Textfeld 28: Vorgesetzte(r),
alle Beschäftigten
	Textfeld 18: Staubausbreitung verhindern
	Textfeld 29: Alle Beschäftigten
	Textfeld 19: Reinigung nicht durch Kehren, sondern durch Aufsaugen
	Textfeld 30: Alle Beschäftigten
	Textfeld 20: Arbeitsmedizinische Vorsorge für Staub allgemein und Quarz sowie Asbestfasern
	Textfeld 31: Vorgesetzte(r)
	Textfeld 21: Ggf. Arbeitsmedizinische Vorsorge für Atemschutz
	Textfeld 32: Vorgesetzte(r)
	Textfeld 22: Betriebsanweisung erarbeiten (Muster der BG ETEM kann verwendet werden)
	Textfeld 33: Vorgesetzte(r)
	Textfeld 23: Unterweisung durchführen
	Textfeld 34: Vorgesetzter
	Textfeld 36: GefStoffV		Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen – Gefahrstoffverordnung 
TRGS 519		Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten
TRGS 559		Quarzhaltiger Staub 
TRGS 900		Arbeitsplatzgrenzwerte 
TRGS 906		Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV 
DGUV Regel 112-190	Benutzung von Atemschutzgeräten


